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Tarif der Verzehrungssteuer

für die Stadt Wie » .
Laut des hohen Finanz - Ministerial - ErlasseS Nom 4 . Oktober d . I . ,
Zahl 4751 -Ml , nach den von Sr . k. k. Apostolischen Majestät mit
Allerhöchster Entschließung vom 25 . September l . I . genehmigten
Grundsätzen auf die neue Oestcrreichische Währung umgerechnet , welche

vom 1 . Nov . 1858 angefangcn in Wirksamkeit zu treten hat .

Benennung der steuerbaren
Maßstab

der
Gegenstände Bete -

gnng

Betrag der Gebühr
in Oesterr . Wahrg .

Verzehr . ; städtisch.
Steuer . !Zuschlag
fl . j kr.

Rhum , Arak , Punsch - Essenz ,
Nosoglio , Liqueur und allever- ^
süßten geistigen Getränke . . !

Branntweingeist .
Anmerkung . In Bezug ans die

Einfuhr nach Wien gehören hier - !
her auch Weingeist , Firnisse , riechende
Geister,Tinkturen , Essenzen und über - !
Haupt alle mit Ingredienzien versetzten z
Flüssigkeiten , in denen Brantwcingeist !
als Hauptbestandtheil erscheint . ;
Branntwein .

A n mcrkung . Für die unter Post -
Nr . 1,2 , 3 genannten gebrannten gei¬
stigen Flüssigkeiten ist bei deren E i n -
fnh r nach Wien keine Verzehrungs¬
steuer und lediglich der städtische Zu¬
schlag , bei deren Erzeugung daselbst
aber die Verzehrungssteuer nach den
hierüber erlassenen besonderen Vor¬
schriften zu entrichten .
Wein .
Weinmost und Weinmaische
Obstmost .
Meth .
Bier , bei der Einfuhr . .

Bei der Erzeugung des Bi erech
ist die Verzehrungssteuer nach den
hierüber bestehenden besonderen Vor - !
schriftcn zu entrichten . ^
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Benennung der steuerbaren
Gegenstände

Maßstab
der

Bsle -

Betrag der Gebühr
in Oesterr . Währg .
Verzehr .
Steuer .

städtisch.
Zuschlag

gung kr. ü fl . kr .

Essig . ! NO . E . — 35 9
10 ! Schlachtvieh : Ochsen,Stiere,Kühe ,

! dann Kälber über ein Jahr . . v . Stück 7 87 '
/, 1 5

11 Kälber bis zum Alter eines Jahres „ 1 40 — 28
12 Schafe , Widder , Ziegen , Böcke,

Hammel oder Schöpse . . . .
Lämmer bis zu 25 Mund, Kitze ,

Spanferkel .

_ 52 '/, 12 '/,
13

— 35 7
14

!
Frischlinge , d . h . Schweine von

9 bis 35 Pfund . 1 5 21
II Schweine über 35 Pfund , ohne

Unterschied . 2
i

10 42
16, ?0 Frisches Rindfleisch . . . Wr . Ztr . 54 — 21

I>) Frisches Fleisch, alles andere
ohne Unterschied , einzelne Theile
des geschlachteten Viehes ; dann
eingesalzenes , geräuchertes cinge -
pöckeltcs Fleisch , Salami und
andere Würste . 2 75 69

17j

A n merk n n g . Von Thicren , wel¬
chen nur einzelne Theile , wie der
Kopf oder die Füße abgenommcu
sind , ist die Stenergcbühr nach dem
für das ganze Stück Vieh bemesse¬
nen Tarifsätze zu entrichten .
Zahmes Geflügel : Truthühner ,

Gänse , Enten , Kapaunen n . dgl .
— Hühner und Tauben .

v . Stück 10 '
/ ,

18 — 3 7 . — 2
19 z Wildpret : Hirsche . v . Stück c) 10 — 52 -/2
20! — Wildschweine von 30 Pfund und /

darüber , dann Dammhirschc . . ' 1 57 42
21 ! — Frischlinge , Rehe , Gemsen . , z ,, — 52 /, — 13 '/,
22> — Hasen . . . ! ,, — 10 / , — 8
23. Ausgehacktcs Roth - u . Schwarz - .

Wr . Ztr . 2 10 52 7,
24

!
' Federwild ^-Fasanen , Aucrhühner , !

.Birkhühner . . . . . . . ^ v . Stück — 21 — 5j
'
,
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Deneunung der steuerbaren
Gegenstände

Maßstab
der

Bele -

Betrag der Gebühr
inOesterr . Währg .

Verzehr .
Steuer .

städtisch.
Zuschlag

gung fl - ! kr. fl - kr.

Federwild : a) Hasel - , Schnee - u .
Steinhühner , Wildgänse , Trappen ,
Wildenten ( mit Ausnahme der

10 '/,

I

Duckenten ) und Waldschnepfen . v . Stück — 3
— d ) Rebhühner nnd Wildtauben
— Rohrhühner , Duckenteil , Moos - ,

" 5 '
, 1 '/,

auch Heide - und Wiesenschnepfen
Droßeln , Krammetsvögel , Wach¬

teln , Lerchen und alle anderen

3 '/, 1

kleinen Vögel zum Genüsse . .
Fische und Schalthiere , die nicht

besonders genannt sind , aus dem
Meere , aus Flüssen , Bächen , Seen
frisch, eingcsalzen , geräuchert und

v . Dutzd . 3V , 2

marinirt , dann Fischrogen .
Weißfisch e, gemeine Meerfisch e als :

OalaniLri , Losxettori , Rass , Lip -
xs , loniiia , Stockfische , Flach¬
fische , Klippfische Rothscheeren oder
Rundfische , Schallen oder Butten ,
Häringe , Picklinge und Sprotten ,
Sardellen ; — ferner Krebse ,
Schnecken , Frösche,Austern ,

Wr . Ztr . 2 10 52 '/,

Meerspinnen Meerkrebfe . „ — 70 — 17 '/,
Reis - . - .
Mehl aus Getreide , Kartoffeln u .

Hülsenfrüchten aller Art , Gries ,
gerollte und gebrochene Gerste ,
Hafergrütze , Inländischer Sago ,
Heidemehl , Heidegrütze u . derlei
Graupen , Hirsebrei , Stärke , Kraft¬
mehl u . Haarpuder , Br o t u . über -
hauptjedeBäckerwaare ; fernerBack -

2 10 52 '/,

Merck,Lebzelten,Pfefferkuch . u Zwieb .
Brotfrüchte , als : Weizen u. Spelz¬

körner , Türk . Weizen , Roggen ,

" 35 9

Halbfrucht in Körnern , Heidekorn
Anmerkung . Die Brotfrüchte ,

" 26 '/, 7
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!dühr
ährg . L Benennung der steuerbaren

Gegenstände

Maßstab
der

Bele -

Betrag der Gebühr
inOesterr . Währg .

-tisch . L'
chlaa K

Verzehr .
Steuer .

städtisch.
Zuschlag

kr. s ^
gung fl>! kr . ,! fl . kr .

3
1 '/,

1
. 33

2 ^ 34
> 35

36

37

17 '/,
52 '/,

40

9 41

7 42
43j

mit Ausnahme des Türkischen Wei¬
zens , unterliegen der Versteuerung
nicht schon bei der Einfuhr nach Wien ,
sondern erst bei der Einbringung in
die städtischen Mühlen nach Maß¬
gabe der hierüber bestehenden be¬
sonderen Vorschriften .
Hülsenfrüchte : Hirse , Wicken ,

Bohnen , Erbsen Linsen . . . .
Hafer in Körnern .
n) Heu ohne Unterschied , ebenso

Mischling als Viehfuttcr . .
l>) Stroh , Häckerling , Kleien ,

Riedstroh .
Anmerk . Getreide in Hal¬

men ist wie Stroh zu behandeln .
Gemüse u . Küchenwaaren , als :

Blumenkohl , Spargel , grüne
Erbsen , Bohnen und Gurken .

Frisches Obst , wozu auch alle
genießbaren Beerenfrüchtc (Erd¬
beeren , Himbeeren u . dgl . ) und
frische Feigen gehören , Kasta¬
nien , Nüsse . . . . . .

Gedörrtes , getrocknetes und ein¬
gelegtes Obst , Salsen . . . .

a ) Butter , frische und gesalzene ,
Schmalz , Gänsefette . . .

b) Kerzen aus Unschlitt und Sper-
mazet , auch Stearinkerzen . . .

Talg und Unschlitt , roh und ge¬
schmolzen , auch Ela in dann
Knochen - u . Klauenschmalz

Schweinfett u . Schweinschmalz
Schmeer , Speck n . Knochen¬
mark . .

Seife , gemeine , wohlriech . , Oelscife
Käse . - .

Wr . Ztr . 31 '/,28

10 ' /,
10 '/-

21

8
9

3 '/,
5 '/,

5 '/-

- 31 '/,
- 63

2 10

2 10

8

16

45 '/,
52 ",

87 '/- 52

1
2
1

16

40
71 '/-
57 '/-

35
68
17 '/,
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A

Htliemllmg der stenerbin-tn
Gegenstände

Maßstab
der

Bele -

Betrag der Gebühr
in Oesterr . Währg .

Berzehr .
Steuer .

städtisch .
Zuschlag

gung fl. >kr . ! fl- kr.

44
45

Eier .
Wachs , gebleichtes und ungebleich¬

tes , Wachskerzen u . andere Wachs¬
fabrikate . . . - .

100 St . — 10 '/- — 3

Wr . Ztr . 2 62 '/, — 87 '/ ,
46
47

Hanf - Lein u . Nübsamen - Oel .
Andere dergleichen Brennöle ,

dann Oliven - , Mandel - , Mohn¬
samen - u . gemeines Nußöl , Palm -

" 87

48
und Kokosöl .

Brennholz , hartes , Kien und
" 1 75 44

49
Wachholderhotz . Kb . Klft . — 87 ' /, — 42

Weiches Brennholz u . Bürtelholz „ — 87 '/. — 42
50 Holzkohlen . Wr . Ztr . — 7 — § 7 ,
51
52

Steinkohlen .
Hanf -, Lein -, Rüb -, Sonnen¬

blumen - und andere gewöhnlich
zur Oelerzeuguug dienende der -

2

53
gleichen Samen .

Honig , geläuterter und ungeläuter-
" 44 ii

ter , sogenannte Bienenkeule . . . „ —59 '/ , !- —

54
55

Thran und Fischschmalz . . . .
Ziegel , Schieferziegel , wie auch

" 7 2

34 '/,Dachziegeln aus Marmorabfällcn 1000St . 1 36 '/ , —
56 Bruch - und Bausteine . . . . Kb . Klft . 3 78 — 94 '/ ,
57 Plattensteine . 100 St . —42 — 10 ' ',
58 Bausand . EmsP . F . — 7 — 2
59
60

Kalk .
GypS , mit Ausnahme des Dung -

" 31 '/ , 8

gypses .
Anmerkung .

Bei der Einfuhr nach Wien wer¬
den diejenigen Gegenstände steuer¬
frei behandelt , welche in so ge¬
ringer Menge Vorkommen , daß die
Gebühr mit Inbegriff des städti¬
schen Zuschlages fünf (5 ) Neu -
krenzer nicht erreicht .
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für

ang <
steu
reich
100
einzi
theil
höht
keit
und
Stä

Wei
Wei
Obs
Schl

Kälk
Schi

Läm

Schl
dt

End


	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186

